
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/2/25 2003/09/0183
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.2005

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein
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Norm

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita;

AuslBG §3 Abs1;

VStG §5 Abs1;

VStG §5 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, warum in Zusammenhang mit Übertretungen nach § 28 Abs. 1 Z. 1 lit. a in Verbindung mit § 3 Abs.

1 AuslBG betre9end die Frage, ob ein Verschulden des handelsrechtlichen Geschäftsführers der Arbeitgeberin

ausschließender Umstand vorliegt, ein solcher Umstand nicht dadurch dargetan wird, dass der Geschäftsführer zwei -

nicht an ihn gerichtete - Schriftstücke der mit Ausländerbeschäftigungsfragen befassten Behörden aus dem Jahr 1992

sowie vom August 2001 vorlegte, in denen eine Rechtsansicht zum Ausdruck gebracht wurde, die seinen Standpunkt

zu stützen schien, und (nach behördlichen Feststellungen) "gleich lautende Auskünfte" dem Geschäftsführer "in der

Zwischenzeit" erteilt worden sind.

Schlagworte

Andere Einzelfragen in besonderen Rechtsgebieten Arbeitsrecht Arbeiterschutz
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